
In wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten ist die sozia-
le Sicherheit besonders
gefragt. Das Steuerge-
setz nimmt darauf Rück-
sicht. Unterstützungsleis-
tungen an kranke Perso-
nen oder an Kinder und
junge Erwachsene in

Ausbildung können geltend gemacht wer-
den. Ebenso sind selbst getragene Krank-
heits- und Unfallkosten bei der Steuerer-
klärung abziehbar.

Der sogenannte Unterstützungsabzug entlas-
tet Personen, die sich Bekannten oder Famili-
enmitgliedern annehmen, die infolge des Al-
ters oder körperlicher oder geistiger Behinde-
rung nur teilweise oder ganz erwerbsunfähig
sind. Im Kanton Zürich wird der Unterstüt-
zungsabzug gewährt, wenn die gesamte Un-
terstützungsleistung mindestens Fr. 2500.–
beträgt. Derselbe Abzug gilt auch für Leistun-
gen an Kinder und junge Erwachsene, die an
ihrer Erstausbildung sind und noch kein Ein-
kommen und das 25. Altersjahr bereits voll-
endet haben. Von dieser Regelung ausge-
nommen sind Leistungen an Ehegatten und
an Kinder, für die ein Kinderabzug geltend
gemacht wird, oder wenn für die gleiche Per-
son bereits Unterhaltsbeiträge, sprich Ali-
mente in Abzug gebracht werden.

Auf Bundesebene kann der Unterstützungsab-
zug geltend gemacht werden, wenn der Un-
terstützungsbeitrag die Höhe von Fr. 6100.–
erreicht. Im Gegensatz zur kantonalen Steu-
erregelung gilt der Abzug auch für Alimente
an Kinder, die am 31. Dezember 2009 voll-
jährig sind, in der beruflichen Ausbildung
stehen und nicht im eigenen Haushalt leben.

Krankheits- und Unfallkosten
5 Prozent des Nettoeinkommens beträgt der
Selbstbehalt für Krankheits- und Unfallkosten.
Übersteigen die selbst getragenen Kosten

diesen Betrag, können sie steuerlich geltend
gemacht werden. Nicht nur die eigenen Ko-
sten, sondern auch diejenigen für unterstüt-
zungsbedürftige Personen können in Abzug
gebracht werden. Auf jeden Fall empfiehlt es
sich, Belege für solche Ausgaben zu sam-
meln. Denn wer die Kosten geltend machen
will, muss die Beträge im eigens dafür vorge-
sehenen Formular «Aufstellung über Krank-
heits- und Unfallkosten» dokumentieren. Hilf-
reich sind dabei die jährlichen Kosten- und
Prämienzusammenstellungen der Kranken-
kassen.

Weitere Abzugsmöglichkeiten bestehen bei-
spielsweise bei Unterhalts- und Verwaltungs-
kosten von Liegenschaften im Privatvermö-
gen, bei gemeinnützigen Zuwendungen und
Beiträgen an politische Parteien sowie bei
Schuldzinsen. Ihr lokaler Treuhänder-/Steu-
erberater steht Ihnen beratend zur Seite. Aus-
gewiesene Treuhandexperten in Ihrer Nähe
finden Sie im Online-Mitgliederverzeichnis
des Schweizerischen Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
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